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für die Grundstücke 
Torgauer Straße 12-15, Tempelhofer Weg 64 

und Teilflächen der Torgauer Straße, des 
Tempelhofer Weges und der Grundstücke 
Torgauer Straße 16-21, Tempelhofer Weg 
5-9, 63, 65-68 und Sachsendamm 87-88 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, 
Ortsteil Schöneberg 

Die Deckblätter vom 12.06.2009,
16.09.2010 und 18.03.2013

wurden in diesem
Bebauungsplan eingearbeitet !

Noch nicht rechtsverbindlich !
ABZEICHNUNG

Textliche Festsetzungen 

1. Im Kerngebiet sind Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. 

2. Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. 

3. Im Kerngebiet sind Bordellbetriebe und bordellartige Betriebe nicht zulässig.

4. Oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkante sind Dachaufbauten, die ausschließlich der Aufnahme 
technischer Einrichtungen dienen, bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb der festgesetzten
Oberkanten zulässig, wenn sie in einem Winkel von maximal 45° von der Gebäudekante
zurücktreten. Dies gilt nicht für die festgesetzte Oberkante von 98,5 m über NHN. Die
Dachaufbauten dürfen eine Grundfläche von bis zu 20 % des jeweiligen Baukörpers nicht
überschreiten. Die entsprechenden Flächen sind nicht auf die Geschossfläche anzurechnen. 

5. Treppenhäuser und Aufzüge bis zu einer Grundfläche von jeweils 50 m² und einer Höhe von bis zu
2,5 m über der festgesetzten Oberkante können innerhalb der überbaubaren Flächen auch direkt an
den Gebäudekanten zugelassen werden. Dies gilt nicht für die festgesetzte Oberkante von 98,5 m
über NHN. Antennen, Schornsteine, sowie Ansaug- und Abluftrohre von Lüftungsanlagen oberhalb
der festgesetzten Oberkanten können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn Belange des
Denkmalschutzes nicht entgegenstehen. Dies gilt nicht für die festgesetzte Oberkante von 98,5 m
über NHN.

6. Oberhalb der festgesetzten Oberkanten sind Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien
(Solarenergie), bis zu einer Höhe von 2,50 m über der festgesetzten Oberkante zulässig, wenn sie in 
einem Winkel von maximal 45° von der Gebäudekante zurücktreten. Dies gilt nicht für die
festgesetzte Oberkante von 98,5 m über NHN. Ausnahmsweise können diese Dachaufbauten bis zu
einer Höhe von 5,0 m zugelassen werden.

7. Zwischen den Punkten A und B kann eine Überschreitung der Baugrenze um bis zu 5,0 m zur
Errichtung von Vordächern ausnahmsweise zugelassen werden.

8. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des
Bebauungsplans.

9. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als
Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt
ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den
Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind.

10. Die Flächen a und b sind in einer Breite von 4,0 m unterirdisch mit einem Leitungsrecht zugunsten
des zuständigen Trägers der Versorgung mit elektrischer Energie zu belasten.

11. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen
Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art
enthalten, außer Kraft.

12. Im Kerngebiet sind Werbeanlagen auf Dächern nicht zulässig. 
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Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen

Sonstige Festsetzungen

Nachrichtliche Übernahmen

Festsetzungen

öffentliche Parkfläche

Gasdruckregler Trafostation

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a BaugesetzbuchUmgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes
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immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverunreinigende
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
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Wasserschutzgebiet (Grundwassergewinnung)
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält alle gebräuchlichen Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.

22. April 1993 und die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
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Aufgestellt: Berlin, den 16.04.2009
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von Berlin

Amt für Geoinformation
und Vermessung

Amt für Planen, Genehmigen
und Denkmalschutz
Fachbereich Planen

Amtsleiter AmtsleiterBezirksstadtrat

Abt. Bauwesen

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 27.04.09 bis einschließlich 27.05.09 öffentlich ausgelegt. Die
Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan mit Deckblatt vom 12.06.2009 am 15.07.2009

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan mit den Deckblättern vom 12.06.2009,
16.09.2010 und 18.03.2013 erneut am                         beschlossen.

erneut in der Zeit vom                         bis einschließlich                         öffentlich ausgelegt.
beschlossen. Der Bebauungsplan wurde mit den Deckblättern vom 12.06.2009, 16.09.2010 und 18.03.2013

Berlin, den
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von  Berlin

Abt. Gesundheit, Soziales, Stadtentwicklung

Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiter
Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit §6 Abs.5 Satz 1 und mit §11 Abs.1

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.
Berlin, den

Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von Berlin

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
Die Verordnung ist am im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.          verkündet worden.
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Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis
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